
Hallertauer Reit- und Fahrverein 

Obermünchen e.V. 

1. Vorstand Anita Kronthaler 
84101 Obersüßbach 

Tel.: 08754 / 96 94 59 

RFV Obermünchen e.V. – A. Kronthaler – Ungarischwall – 84101 Obersüßbach 
Frau 
Anita Kronthaler 
Ungarischwall 21 
  
84101 Obersüßbach 
  

AUFNAHME-ERKLÄRUNG 
Der Unterzeichnete erklärt hiermit seinen Beitritt zum HALLERTAUER REIT- UND FAHRVEREIN 
OBERMÜNCHEN e.V. und erkennt die Vereinssatzung an.  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Jugendliche unter 16 Jahre 13,00 € jährlich, für alle Mitglieder die 16 
Jahre und älter sind 25,00 € jährlich. 
Kosten für aktive Voltigierer: 25,00 € im Monat. 
 
Name: ______________________ Vorname: __________________________ 
 
Geb-Dat.: ___________________ Strasse, Hsnr.: ______________________ 
 
PLZ/Ort: ____________________ Tel.: ______________________________ 
 
Eintrittsdatum: _______________ Mail: ______________________________ 
 
Voltigierer: O ja O nein Reiter: O ja O nein 
Bläser: O ja O nein Fördermitglied: O ja O nein 

  
  

_________________________________ 
(Unterschrift) 

bei Jugendlichen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
  

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
  

Hiermit ermächtige in den Hallert. Reit- und Fahrverein Obermünchen e.V. den von mir zu 
entrichtenden Mitglieds-/Voltigierbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten des Girokontos: 
 
Kontonummer: _______________________  BLZ: _______________________ 

  
Kreditinstitut: _________________________________________ 
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt schriftlich an den Vorstand oder ein Vorstandsmitglied und 
wird zum Ablauf des laufenden Jahres wirksam. Zum Jahresende also bitte beachten, daß die 
Kündigung vor dem 31.12. beim Vorstand eingeht. Bei nicht fristgemäßer Kündigung wird der 
Jahresbeitrag nicht erstattet!!! Grundsätzlich wird bei einer unterjährigen Kündigung der Jahresbeitrag 
für das laufende Jahr nicht, auch nicht anteilig erstattet. 
Auch bei Austritt aus der Voltigiergruppe wird der Beitrag erst ab dem Quartal nicht mehr erhoben, 
vor dessen Beginn der Austritt dem Vorstand oder einem Vorstandsmitglied mitgeteilt wurde. Wurde 
der Austritt verspätet mitgeteilt, wird der bereits geleistete Quartalsbeitrag nicht erstattet. 

 
_________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 


